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Bonn, den 02.05.2019 
 
 
Die AvH schließt sich umfänglich der Position der Fraunhofer Gesellschaft (Positionspapier vom 
25. April 2019) an. Auch die AvH begrüßt die generelle Intention, Forschungsförderung auch 
steuerlich zu motivieren, weist aber im Einklang mit der FhG und der MPG darauf hin, dass mit 
dem Referentenentwurf das intendierte Anreizsystem bei weitem zu kurz greift. Gefördert 
werden sollen nur eigene FuE-bezogene Personalkosten von ertragssteuerpflichtigen 
Unternehmen, insbesondere also keine FuE-Aufwendungen, die von Unternehmen an Dritte, wie 
z.B. außeruniversitäre Forschungsunternehmen entrichtet werden. Der daraus erwachsende 
systematische Nachteil für Forschungseinrichtungen als nicht-steuerpflichtige Organisationen 
läuft dem intendierten Zweck zuwider. Wirtschaftliche Innovationen hängen unter anderem 
jedoch sehr stark von Kompetenzen ab, die gerade nicht in den Unternehmen, sondern in 
Universitäten und Forschungseinrichtungen vorhanden sind und die sich die Unternehmen durch 
Forschungsaufträge zugänglich machen. Im Zuge der Globalisierung zeigt sich dabei, dass 
gerade grenzüberschreitender Austausch von Wissen und Fähigkeiten unerlässlich ist, um 
hochspezialisierte Lösungen zu finden. 
 
Aus diesem Grunde hält es die Alexander von Humboldt-Stiftung für sinnvoll, auch 
Mittelaufwendungen der Unternehmen für Forschungsaufträge, ggf. auch ins Ausland, in der 
steuerlichen Forschungsförderung zu berücksichtigen. Gerade ein Hochtechnologieland kann auf 
diesen Weg der Wissensgenerierung für die eigene Innovationskraft nicht verzichten. Auch die 
AvH würde somit einen einheitlichen steuersystematischen Ansatz für alle Beteiligte der 
Wertschöpfungskette begrüßen. 
 


